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Norm

GewO 1994 §367 Z25;

GewO 1994 §39;

GewO 1994 §78 Abs2;

VStG §5 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Als gewerberechtlichem Geschäftsführer wäre es dem Beschwerdeführer oblegen, sich vor dem Türenaustausch mit

den Bestimmungen der Gewerbeordnung über "zulässige Abweichungen" vom Genehmigungsbescheid vertraut zu

machen bzw. sich bei allfälliger Unklarheit betre end die normative Bedeutung der vorgeschriebenen Au age (die die

Gestaltung näher bezeichneter Türen in der Betriebsanlage betri t) an die Behörde zu wenden. Wenn er dies daher

unterließ, so kann er mangelndes Verschulden an der ihm zur Last gelegten Verwaltungsübertretung nicht mit Erfolg

geltend machen.
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